
 

 
Anmerkungen zu den Anregungen und Hinweisen von Cyperus 1901 e.V. 

 

Es wurden Anmerkungen und Hinweise zu folgenden Themen gegeben: 

 

• Artenschutz 

• Klima/Luft 

• Verkehr 

• Landwirtschaft 

• Wasserversorgung 

 

Artenschutz 
 
Im Zuge der vorbereitenden Untersuchungen sind eine Reihe unterschiedlicher Gutachten und 

Stellungnahmen zu arten- und biotopschutzrelevanten Fragestellungen erarbeitet worden. Diese 

Untersuchungen sind der Anlage 3 zu dem Bericht der vorbereitenden Untersuchungen unter 

https://dein.wiesbaden.de/ecm-politik/wiesbaden/de/home/info/id/50 einzusehen.  

Auch die Plangrafik des Strukturkonzeptes berücksichtigt die Belange des Arten- und 

Biotopschutzes, da durch eine hohe Dichte der Siedlungs- und Gewerbeflächen ¾ der Gesamtfläche 

nicht für eine Bebauung in Anspruch genommen wird und somit ein Großteil des 

Untersuchungsraums im Sinne des Arten- und Biotopschutzes qualifiziert werden kann.  

Darüber hinaus trägt der Beiplan Grünvernetzung und Klima dem Natur- und Biotopschutz durch ein 

zusammenhängendes, übergeordnetes Grün- und Biotopverbundsystem Rechnung.  

Zudem ist es Ziel, eine naturschutzfachliche Qualifizierung der im Plangebiet vorhandenen 

landwirtschaftlichen Nutzflächen durch eine Aufwertung der derzeitigen konventionellen 

Landwirtschaft durch ökologische Landwirtschaft zu ermöglichen.  

Diese naturschutzfachlichen Ansätze gilt es im weiteren Planungsverfahren weiter zu entwickeln 

und mit einer Maßnahmenplanung für einen adäquaten Ausgleich des Natur- und Artenschutzes 

Sorge zu tragen. Hierzu wird auf Empfehlung des beauftragten Artenschutzgutachters im weiteren 

Verfahren die Erstellung eines Artenschutz- und Biotopmanagementplans angestrebt. 

Selbstverständlich werden die weiteren Schritte zusammen abgestimmt, damit das Thema Natur-, 

Arten- und Biotopschutz gemeinsam weiterentwickelt werden kann.  

 

Klima/Luft 

 
Das Fachgutachten zum Klima, das Sie unter https://dein.wiesbaden.de/ecm-

politik/wiesbaden/de/home/info/id/50 in der Anlage 4 zum Bericht der vorbereitenden 

Untersuchungen einsehen können, kommt zu dem Ergebnis, dass bei einer Siedlungsentwicklung, 

entsprechend des nun vorliegenden Strukturkonzeptes, die Luftleitbahnen für die Frischluftzufuhr 

nicht beeinträchtigt werden. Die wesentlichen Ergebnisse können dem Kapitel 5.4 

Klimaschutzkonzept im Bericht zu den vorbereitenden Untersuchungen entnommen werden. 

 



 

Darüber hinaus ist ein Prüfbericht erstellt worden, der bestätigt, dass die Untersuchungen zum 

vorliegenden Klimagutachten die wesentlichen Anforderungen an ein Klimagutachten im 

gegenwärtigen Stadium der Planung berücksichtigt.  

Im Rahmen der nachfolgenden Bauleitplanverfahren sind vertiefende Gutachten zum Kleinklima 

erforderlich; hierdurch sind Optimierungen der städtebaulichen Konzeption möglich. 

 
Verkehr 
 
Das Projekt befindet sich in einer sehr frühen Planungsphase. Die vom Verkehrsplanungsbüro ZIV 

GmbH angefertigte Verkehrsuntersuchung befasst sich im Kern mit der Beurteilung, ob das 

vorhandene, übergeordnete Straßennetz die zusätzlichen Verkehrsmengen, die durch eine 

städtebauliche Entwicklung aus dem Untersuchungsraum entstehen, aufnehmen kann. Die 

Funktionsfähigkeit der Knotenpunkte, auch bei einer höheren Verkehrsbelastung, ist im 

Verkehrsgutachten nachgewiesen. Maßnahmen zur Qualifizierung dieser Knotenpunkte, wie z.B. 

durch straßenbauliche Maßnahmen oder Ampelsignalschaltungen, sind Aspekte, die im weiteren 

Verfahren vertieft untersucht werden sollen. 

 
Landwirtschaft  
 
Im Rahmen der Beteiligung der betroffenen Eigentümer und Pächter von landwirtschaftlichen 

Flächen, wurde im Zuge der vorbereitenden Untersuchungen ein intensives Beteiligungsverfahren 

durchgeführt, welches im weiteren Prozess fortgesetzt wird. Im Rahmen der Analyse der 

Mitwirkungsbereitschaft betroffener Eigentümer/Pächter in den vorbereitenden Untersuchungen, hat 

sich ergeben, dass eine Mitwirkungsbereitschaft unter der Voraussetzung besteht, dass entweder 

Tausch- oder Ersatzland als Ausgleich für die im künftigen Entwicklungsbereich liegenden 

landwirtschaftlichen Flächen vereinbart werden kann. Die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens 

können dem Kapitel 3, Mitwirkungsbereitschaft der Betroffenen sowie der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange, im Bericht zu den vorbereitenden Untersuchungen, abrufbar unter 

https://dein.wiesbaden.de/ecm-politik/wiesbaden/de/home/info/id/50, entnommen werden. 

 
Wasserversorgung 
 

Nach Aussage der Wasserversorgungsbetriebe Wiesbaden und nach Rückfrage bei Hessenwasser, 

können für das Untersuchungsgebiet ausreichende Kapazitäten für Trink- und Löschwasser 

bereitgestellt werden. Ein Wasserversorgungskonzept wird im Rahmen des nachfolgenden 

Bauleitplanverfahrens erarbeitet.  

Zur Sicherstellung der Versorgung sowohl mit Trink- als auch mit ausreichendem Löschwasser wird 

die Gebietsentwicklung im Ostfeld nicht isoliert betrachtet, sondern im Zusammenhang mit anderen 

städtebaulichen Entwicklungen in Wiesbaden. Es wird hierzu die Erstellung eines Gesamtkonzeptes 

angestrebt. 

 
In den vorbereitenden Untersuchungen für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich wird die 

grundsätzliche Machbarkeit einer städtebaulichen Entwicklung geprüft. Ein Teil der vorgebrachten 

Hinweise bezieht sich auf die vorbereitende bzw. verbindliche Bauleitplanung, die dann in Angriff 

genommen wird, wenn die Stadtverordnetenversammlung die Satzung für eine städtebauliche 

Entwicklungsmaßnahme beschlossen hat. Die vorgebrachten Anregungen und Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen und in den folgenden Planungsschritten berücksichtigt.  














